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die Medaille hat bekannterweise zwei Seiten. Das kann 
so auch auf die fi nanzielle Situation der Gemeinden an-
gewendet werden. Auf der einen Seite stehen die Ein-
nahmen, zum Beispiel aus Steuern, und auf der ande-
ren Seite die Kosten.

Bei der Betrachtung der Einnahmen kann man relativ 
positiv gestimmt sein. Haben sich doch die Einnahmen 
aus Steuern im Jahr 2024 um 3,5 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr erhöht. Bei der Verteilung der Steuereinnah-
men zwischen Bund, Ländern und Gemeinden wird je-
doch erkennbar, dass sich vor allem die Einnahmen des 
Bundes erhöht haben (+5,3 Prozent). Bei den Ländern ist 
immerhin noch ein Anstieg um 3,2 Prozent gegenüber 
2023 zu verzeichnen. Den Gemeinden bleibt nur ein Plus 
von 1,4 Prozent. Für das Jahr 2025 wird auch mit einem 
Plus bei den Steuereinnahmen gerechnet.

Schauen wir uns die andere Seite der Medaille – die Kos-
tenseite – an, kippt die leicht positive Stimmung ganz 
schnell. Die Gemeinden verzeichneten im Jahr 2024 ein 
Rekorddefi zit von 24,8 Mrd. Euro und auch 2025 dürfte 
es nicht anders aussehen. Immerhin steigen die Kosten 
immer weiter. Ein privatwirtschaftliches Unternehmen 
müsste wahrscheinlich über eine Insolvenzanmeldung 
nachdenken – und auch diese wachsen seit Jahren mit 
steigender Tendenz (2024 circa 21.800 Unternehmens-
insolvenzen).
Die Verteilungskämpfe zwischen den Ländern und den 
Kommunen werden derzeitig intensiv geführt. Was bleibt 
den Kommunen anderes übrig, als selbst zu schauen, wo 
Kosten eingespart werden können. Da jedoch viele pri-
vatwirtschaftliche Unternehmen Leistungen für Kom-
munen erbringen, wird sich die Abwärtsspirale immer 
weiterdrehen, zumal auch die groß angekündigten In-
vestitionen des Bundes bekanntlich nicht überwiegend 
in Neuinvestitionen fl ießen. 

Bei der Stabilisierung ihrer Haushalte können wir die 
Kommunen etwas unterstützen. Die KUBUS GmbH ist 
doch schließlich vor nun bald 30 Jahren von kommu-
nalen Spitzenverbänden gegründet worden, um spezi-
ell Leistungen für Kommunen zu erbringen.

Wir können Ihnen helfen, durch professionelle sowie 
rechtlich konforme Ausschreibungen Ihre Kosten zu 
senken. Sei es beim wirtschaftlichen Einkauf von Ener-
gie, Ihrer Druck- und Kopiertechnik, bei der Beschaf-
fung von Feuerwehrfahrzeugen oder bei der Reinigung 
Ihrer Liegenschaften. Weiterhin helfen wir Ihnen, Ihre 
Beiträge und Gebühren zu kalkulieren und die Satzun-
gen anzupassen. Hierdurch schaff en wir Ihnen die Mög-
lichkeit, diese gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
gesetzeskonform erheben zu können
 Auf Ihren Wunsch hin können wir Sie dabei unterstüt-
zen, Ihre internen Prozesse und den Personaleinsatz zu 
optimieren oder wir zeigen Ihnen auf, wie Sie durch in-
terkommunale Zusammenarbeit gegenseitig profi tieren 
können. Dies kann wiederum bei Ihnen zu einer Kosten-
senkung beitragen.

Schauen Sie sich unser Leistungsportfolio auf unserer 
Homepage an oder sprechen Sie uns direkt an. Wir freu-
en uns darauf, für Sie tätig werden zu können.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Volker Bargfrede          
Geschäftsführer
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	 b) Satzungsentwurf�  

	▪ Vollständiger, lesbarer Entwurf der neuen 
oder geänderten Satzung

	▪ Klare Begründung zur Änderung (ggf. als se-
parater Erläuterungsteil)

	 c) Erläuternde Beschlussvorlage�  

	▪ Erläuterung des method. Vorgehens und der 
Prognoseentscheidungen, der Verteilungs-
maßstäbe und ggf. ausgeübtes Ermessen

	▪ Hinweise auf gegebenenfalls erforderliche 
haushaltsrechtliche Anpassungen

	 d) Mitzeichnungen/Beteiligung�  

	▪ Stellungnahme der Kämmerei und Mitzeich-
nung durch Fachämter 

	▪ Empfehlung des Haupt-/Finanzausschusses

Das OVG M-V hat in mehreren Entscheidungen 
betont, dass Mängel in der Kalkulation oder 
ihrer Dokumentation zur Unwirksamkeit der 
gesamten Gebührensatzung führen können. 
Zur Unwirksamkeit einer Gebührensatzung 
führten dabei insbesondere:
	▪ Fehlende oder nachträglich erstellte Kalku-
lationen

	▪ Unplausible Prognosen ohne Begründung
	▪ Keine Entscheidung und Begründung zum 
Umgang mit Über-/Unterdeckungen 

	▪ Kein klar erkennbarer Kalkulationszeitraum

Fazit: Die wirksame Beschlussfassung über Ge-
bührensatzungen setzt eine sorgfältige, trans-
parente und dokumentierte Gebührenkalku-
lation und Beschlussfassung der Gemeinde-
vertretung voraus. Nur wenn der Gemeinde-
vertretung vor der Beschlussfassung alle rele-
vanten Unterlagen rechtzeitig vorliegen, kann 
ein wirksamer Beschluss gefasst werden.

IHRE KONTAKTPERSON�

Henryk Kadow, Assessor jur.
0385/30 31-267
kadow@kubus-kb.de

Die Erhebung von Gebühren ist ein wichtiges Finanzierungsinstru-
ment der kommunalen Selbstverwaltung. Die Gebührenkalkulation 
findet ihre Grundlage im Kommunalabgabengesetz (KAG). Fragestel-
lungen zur Kalkulation der Gebührensätze sind regelmäßig Gegen-
stand von Urteilen und Fachartikeln. Die Regeln zur Beschlussfas-
sung über Gebührensatzungen und die Gebührensätze werden jedoch 
selten betrachtet und sollen daher Schwerpunkt dieses Artikels sein.

Die Wirksamkeit einer Beschlussfassung zur Gebührenkalkulation im 
Gemeinderat setzt zunächst voraus, dass eine methodisch korrekte Ge-
bührenkalkulation vorliegt. Für eine wirksame Satzung ist es jedoch 
notwendig, dass über die Kalkulation und die daraus resultierenden 
Gebührensätze auch eine wirksame Beschlussfassung im Gemeinderat 
– und in den beteiligten Ausschüssen – erfolgt.
Dafür genügt es nicht, der Gemeindevertretung nur die neuen Gebüh-
rensätze mitzuteilen. Nach ständiger Rechtsprechung des OVG M-V ist 
eine Beschlussfassung der Gemeindevertretung nur dann wirksam, 
wenn dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung alle erforderlichen 
Kalkulationsunterlagen vollständig und nachvollziehbar vorliegen. 
Dies gilt sowohl bei der erstmaligen Einführung als auch bei der Än-
derung von Gebührensätzen. Ein bloßes Verweisen auf pauschale An-
nahmen oder unvollständige Tabellen genügt nicht. Vielmehr muss ei-
ne vollständige überprüfbare Gebührenkalkulation als Beschlussun-
terlage vorgelegt und in der Sitzung berücksichtigt werden. In der be-

schlussfassenden Sitzung muss daher die 
vollständige Kalkulation zur Einsichtnah-
me und Prüfung bereitgehalten werden.
Folgende Mindestanforderungen (a bis d) 
ergeben sich aus § 6 KAG M-V und der OVG-
Rechtsprechung:

	 a) Gebührenkalkulation (vollständig)�  

	▪ Kalkulationszeitraum
	▪ Vollständige Aufstellung der voraus-
sichtlichen Kosten:
	- Personal- und Sachkosten
	- Instandhaltung, Verwaltung
	- Abschreibungen (AfA) und kalku-

latorische Zinsen
	▪ Prognostizierte Inanspruchnahme (Um-
lageeinheiten)

	▪ Verteilung der Kosten auf die Gebüh-
rensätze

	▪ Ermittlung des Kostendeckungsgrades
	▪ Ausweis von Über- oder Unterdeckun-
gen aus Vorperioden und Entscheidung 
über deren Verrechnung

WIRKSAME GEBÜHRENSATZUNG –
MEHR ALS NUR RECHENWERK

Seit dem 1. April 2025 unterstützt Herr Frederik Jensch 
die KUBUS GmbH im Bereich Beiträge und Gebühren am 
Standort Schwerin.

Nach seinem erfolgreich absolvierten Studium im Be-
reich Wirtschaftsrecht an der Hochschule Wismar be-
gann sein beruflicher Werdegang zunächst als Trainee 
in der Rechtsabteilung bei den in Schwerin ansässigen 
Ver- und Entsorgungsbetrieben. Hier hatte er die Mög-
lichkeit, komplexe rechtliche Fragestellungen im Be-
reich der kommunalen Ver- und Entsorgung zu bearbei-
ten und verschiedene Fachabteilungen zu durchlaufen.

Darauf folgte eine weitere berufliche Station bei einem 
großen kommunalen Abwasserzweckverband in Schles-
wig-Holstein. Seine Tätigkeit dort umfasste die rechtli-
che Beratung anderer Fachabteilungen, die Ausarbei-
tung von Satzungen und Verträgen sowie die Bearbei-
tung von Widerspruchsverfahren. Zudem konnte Herr 
Jensch sich dort Kenntnisse über die Systematik und die 
rechtlichen Besonderheiten bei der Erhebung und Kal-
kulation von Abwassergebühren aneignen.
Zu seinen Aufgaben im Bereich Beiträge und Gebühren 
zählen schwerpunktmäßig die Kalkulation von Feuer-
wehr- und Abwassergebühren.

IHRE KONTAKTPERSON�

Frederik Jensch, Bachelor of Laws (LL. B.)
0385/30 31-266	 jensch@kubus-kb.de

NEUER MITARBEITER
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Im Rahmen von Organisationsuntersuchungen und -optimierungen 
stellen wir gelegentlich fest, dass Organisationsveränderungen vor-
genommen werden, obwohl die Ursachen für Probleme eher im zwi-
schenmenschlichen Bereich zwischen den Mitarbeitenden oder mit 
den Führungskräften zu finden sind. Manchmal ist es aber auch umge-
kehrt, dass die Arbeitsorganisation zu Problemen im zwischenmensch-
lichen Bereich führen oder es besteht eine Wechselwirkung zwischen 
den Faktoren.

Wenn wir solche konfliktbehafteten Situationen erkennen, setzen wir 
zur Lösung gern auf eine Mediation, um mit einem ganzheitlichen An-
satz diesen Ursachen auf den Grund zu gehen und nach Möglichkeit 
diese Konflikte zu beseitigen. Oftmals ergeben sich daraus auch wich-
tige Hinweise für die Arbeitsprozesse, die wir im Verlauf unserer wei-
teren Untersuchungen und Gespräche vertiefen können. Ebenso er-
geben sich hieraus auch Optimierungspotentiale für die Diskussions-, 
Führungs- und Organisationskultur. Mediation ist eine seit Jahrzehn-
ten bewährte Methode zur Konfliktlösung und hat eine lange Traditi-
on. Sie beruht in großem Maße auf Freiwilligkeit und der Bereitschaft, 
sich darauf einzulassen.
Um uns in diesem Bereich noch besser aufzustellen, arbeiten wir seit 
einiger Zeit mit Frau Birte Kruse-Gobrecht zusammen. Als ausgebildete 
Mediatorin und Juristin kennt sie Verwaltungen aus allen Perspektiven 
– u. a. als Mitarbeiterin in einer Schnittstellenfunktion, vor allem aber 
als ehemalige hauptamtliche Bürgermeisterin einer Kleinstadt. Ihre 

Expertise bringt sie als Organisationsbe-
raterin für Kommunen lösungsorientiert 
und praxisnah ein. Die ersten gemeinsa-
men Projekte sind gestartet.

| Mediatorin Frau Birte Kruse-Gobrecht

Wir freuen uns auf die wechselseitige Be-
reicherung und die Erfolge für die Ver-
waltungen, für Sie als unsere Kundinnen 
und Kunden.

IHRE KONTAKTPERSON�

Arne Köster, Dipl.-Betriebswirt
0385/30 31-278
koester@kubus-kb.de

VERWALTUNGSORGANISATION
UND MEDIATION

von Jana Pornhagen

Die Entgeltordnung (VKA) enthält viele Tätigkeitsmerk-
male, die neben den tätigkeitsbezogenen Anforderun-
gen auch Anforderungen enthalten, die der Beschäf-
tigte in seiner Person zu erfüllen hat. Der Grundsatz der Tarifau-
tomatik gemäß § 12 Abs. (2) TVöD (VKA) entfaltet seine 
rechtliche Wirkung nur dann, wenn sowohl die tätig-
keitsbezogenen (objektiven) Anforderungen als auch 
die möglichen subjektiven Anforderungen in der Per-
son des Beschäftigten erfüllt sind (§ 12 Abs. (2) Satz 6 
TVöD VKA).

In der Regel handelt es sich bei der Anforderung in der 
Person des Beschäftigten um die Anforderung einer be-
stimmten Ausbildung, z. B. als »staatlich geprüfter Tech-
niker« im Sinne der Entgeltgruppen 8 bis 9b des Teils A 
Abschnitt II Ziffer 5 Entgeltordnung (VKA) oder »wissen-
schaftliche Hochschulbildung« im Sinne der Nummer 3 
der Grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vor-
bemerkungen) zur Entgeltordnung (VKA) im Hinblick 
auf die Entgeltgruppen 13 bis 15 der Allgemeinen Tätig-
keitsmerkmale in Teil A Abschnitt I Ziffer 4. Entgeltord-
nung (VKA). 

Die Mehrzahl der Tätigkeitsmerkmale mit einer Voraus-
setzung in der Person regelt alternativ den sogenann-
ten »Sonstigen Beschäftigten«. Damit sind Beschäftig-
te gemeint, die die in einem Tätigkeitsmerkmal gefor-
derte Vor- oder Ausbildung nicht erfüllen, denen aber 
dennoch durch die Tarifvertragsparteien eröffnet wer-
den soll, aufgrund der auszuübenden Tätigkeit die Mög-
lichkeit einer gleichwertigen Eingruppierung wie Be-
schäftigte mit entsprechender Vor- oder Ausbildung zu 
erreichen. Ist in den Tätigkeitsmerkmalen mit einer Vo-
raussetzung in der Person diese zweite Alternative für 
»Sonstige Beschäftigte« tariflich nicht vorgesehen, z. B. 
bei Meisterinnen und Meistern im Sinne der Entgelt-

gruppen 8 bis 9c des Teils A Abschnitt II Ziffer 4 Entgelt-
ordnung (VKA), sind diese Beschäftigten, die die im Tä-
tigkeitsmerkmal geforderte abgeschlossene Vor- oder 
Ausbildung nicht besitzen, bei Erfüllung der sonstigen 
Anforderungen des Tätigkeitsmerkmals gemäß Num-
mer 2 der Grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen 
(Vorbemerkungen) Entgeltordnung (VKA) in der nächst 
niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert.

Aufgrund der vorbenannten Alternative als »Sonsti-
ge Beschäftigte« können also Beschäftigte in eine be-
stimmte Entgeltgruppe gegebenenfalls auch dann ein-
gruppiert werden, wenn sie die in dem betreffenden Ta-
rifmerkmal genannten persönlichen Voraussetzungen 
hinsichtlich ihrer Ausbildung nicht erfüllen. In den be-
treffenden Tätigkeitsmerkmalen lautet die Formulie-
rung des »Sonstigen Beschäftigten« wie folgt:

»...sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entspre-
chende Tätigkeiten ausüben.«

Der TVöD (VKA) einschließlich der Entgeltordnung (An-
lage 1 zum TVöD) enthalten an keiner Stelle eine zent-
rale Definition des »Sonstigen Beschäftigten«. Die An-
forderungen ergeben sich unmittelbar aus der genann-
ten Formulierung in den betreffenden Tätigkeitsmerk-
malen.1

Der »Sonstige Beschäftigte« in der 
Bewertungspraxis 

In unserer Bewertungspraxis stellt sich die Frage der An-
wendung der Alternative des »Sonstigen Beschäftigten« 
am häufigsten in technischen Berufen bei Bauämtern, 

[1]	 Breier/Dassau/Faber/Hoffmann, Kommentar zum TVöD Entgeltordnung 
VKA, Eingruppierung in der Praxis, Teil D1, Erläuterungen 6.1.1 Rdnr. 57 

TARIFLICHE GRUNDLAGEN DER 
EINGRUPPIERUNG DER
»SONSTIGEN BESCHÄFTIGTEN« (TVÖD VKA)
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chende Tätigkeit ist demnach nur dann gegeben, wenn 
sie objektiv ein Wissen und Können erfordert, das sich 
im Vergleich zu der in den Tätigkeitsmerkmalen gefor-
derten Ausbildung als ähnlich gründliche Beherrschung 
eines Wissensgebietes darstellt, d. h. insbesondere die 
Befähigung, wie ein einschlägig ausgebildeter Beschäf-
tigter Zusammenhänge zu überschauen und Ergebnis-
se zu entwickeln.4

Selbst wenn z. B. ein technischer Beschäftigter subjektiv 
über gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen verfü-
gen sollte, hat er keinen Anspruch, nach der betreff en-
den Entgeltgruppe vergütet zu werden, wenn er nicht 
auch objektiv eine Tätigkeit auszuüben hat, die derarti-
ge Fähigkeiten und Erfahrungen fordert und damit z. B. 
einen sogenannten »Ingenieurzuschnitt« oder »Tech-
nikerzuschnitt«, also der in der ersten Alternative des 
Tätigkeitsmerkmals vorrangig genannten Ausbildung – 
hier der einer Ingenieurin/eines Ingenieurs bzw. einer 
Staatlich geprüften Technikerin/eines Staatlich geprüf-
ten Technikers – entsprechend ist.

Umgekehrt genügt es auch nicht, wenn der Beschäftigte 
eine dem Berufsbild eines Ingenieurs oder eines Staat-
lich geprüften Technikers entsprechende Tätigkeit aus-
übt, ohne zugleich auch persönlich über die Ingenieurs-
ausbildung oder Technikerausbildung gleichwertige Fä-
higkeiten und Erfahrungen im tarifl ichen Sinne zu ver-
fügen, weil die Lebenserfahrung zeigt, dass »Sonstige 
Beschäftigte«, selbst wenn sie im Einzelfall eine ent-
sprechende Tätigkeit ausüben, gleichwohl – anders als 
ein ausgebildeter Ingenieur oder Staatlich geprüfter 
Techniker – häufi g an anderen Stellen deswegen nicht 
eingesetzt werden können, weil ihnen für andere Tätig-
keiten Kenntnisse und Erfahrungen fehlen.5

Wie ein »Sonstiger Beschäftigter« die gleichwertigen Fä-
higkeiten und Erfahrungen erworben hat, ist tarifrecht-
lich gleichgültig. Dies kann sowohl durch eine Weiterbil-
dung erfolgt sein als auch durch Berufserfahrung (gege-
benenfalls auch außerhalb des öff entlichen Dienstes). 
Erforderlich ist in aller Regel eine längere Zeit der Aus-
übung einer einschlägigen Tätigkeit. So ist es z. B. aus-

[4] Breier/Dassau/Faber/Hoff mann, a.a.O., Erläuterungen 6.2.2 Rdnr. 69 
mit Verweis auf BAG vom 29.10.1980 – 4 AZR 750/78 – AP Nr. 41 zu §§ 22,23 
BAT 1975; BAG vom 18.12.19996 – 4 AZR 319/95 – ZTR 1997, 320 u. a.

[5] Breier/Dassau/Faber/Hoff mann, a.a.O., Erläuterungen 6.2.1 Rdnr. 64 mit 
Verweis auf BAG vom 26.11.1980 – 4 AZR 809/78 – AP Nr. 37 zu §§ 22,23 BAT 
1975 u. a.

bei Versorgungs- und/oder Entsorgungseinrichtungen 
bzw. bei sonstigen Einrichtungen mit technischen Auf-
gabenstellungen, insbesondere auf der Ingenieur- und 
Technikerebene. Die Frage nach den »gleichwertigen Fä-
higkeiten und Erfahrungen« sowie nach der »entspre-
chenden Tätigkeit« stellt sich erfahrungsgemäß vor al-
lem dann, wenn für an sich notwendige Ingenieurstel-
len, Technikerstellen usw. die Fachkräfte mit der ein-
schlägigen Ausbildung und Abschlussprüfung nicht zur 
Verfügung stehen und »notgedrungen« auf Beschäftigte 
ohne die betreff ende Ausbildung zurückgegriff en wer-
den muss. 

Subjektive und objektive Anforderungen 
an den »Sonstigen Beschäftigten« 

»Sonstige Beschäftigte« müssen kumulativ über die »Fä-
higkeiten und Erfahrungen« verfügen, die denen der in 
den Tätigkeitsmerkmalen genannten ausgebildeten Be-
schäftigten entsprechen (subjektive Anforderung). Au-
ßerdem muss die auszuübende »entsprechende Tätig-
keit« derartige Fähigkeiten und Erfahrungen erfordern 
und damit den Zuschnitt der Tätigkeit der in den Tätig-
keitsmerkmalen genannten ausgebildeten Beschäftig-
ten haben (objektive Anforderung).2

[2] Breier/Dassau/Faber/Hoff mann, a.a.O., Erläuterungen 6.2 Rdnr. 62

Der »Sonstige Beschäftigte« muss subjektiv über Fähig-
keiten und Erfahrungen verfügen, die denen eines ent-
sprechend ausgebildeten Beschäftigten entsprechen, 
um die Anforderung der »gleichwertigen Fähigkeiten 
und Erfahrungen« erfüllen zu können. Dabei wird zwar 
nicht ein Wissen und Können verlangt, wie es durch die 
im Tätigkeitsmerkmal geforderte Vor- oder Ausbildung 
vermittelt wird, wohl aber eine ähnlich gründliche Be-
herrschung eines entsprechend umfangreichen Wis-
sensgebiets, wobei allerdings Fähigkeiten und Erfah-
rungen auf einem eng begrenzten Teilgebiet nicht aus-
reichend sind. Bei dem »Sonstigen Beschäftigten« muss 
die gleiche Verwendungsbreite möglich sein wie bei ei-
nem entsprechend ausgebildeten Beschäftigten.3

Aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen müssen die »Sonstigen Beschäftigten« »entspre-
chende Tätigkeiten« auszuüben haben. Die Tätigkeit 
muss sich auf die konkrete Fachrichtung der jeweils ge-
forderten Ausbildung beziehen und die durch die Aus-
bildung erworbenen Fähigkeiten objektiv gerade erfor-
dern. Nicht ausreichend ist, wenn die entsprechenden 
Kenntnisse des Beschäftigten für seinen Aufgabenbe-
reich nützlich oder wünschenswert sind. Eine entspre-

[3] Breier/Dassau/Faber/Hoff mann, a.a.O., Erläuterungen 6.2.1 Rdnr. 63 
mit Verweis auf st. Rspr.: BAG vom 24.10.1984 – 4 AZR 386/82 – AP Nr.96 zu 
§§ 22,23 BAT 1975; BAG vom 8.9.1999 – 4 AZR 545/98 – ZTR 2000, 270 u. a.

geschlossen, dass ein Berufsanfänger die Voraussetzun-
gen des »Sonstigen Beschäftigten« erfüllt. Teilweise wird 
eine langjährige Tätigkeit (also eine mindestens drei-
jährige Tätigkeit) vorausgesetzt. Eine bestimmte Dau-
er der Erfahrung ist aber tarifl ich nicht normiert. Allzu 
kurz darf die Erfahrung jedoch auch nicht ausfallen. Die 
Untergrenze sollte eine mehrjährige – also eine min-
destens zweijährige – Tätigkeit sein.6

Von der Ausnahme zur Regel?

Die Anerkennung als »Sonstiger Beschäftigter« wird in 
den Kommunen sehr unterschiedlich und häufi g in Dis-
krepanz zur restriktiven Rechtsprechung progressiv aus-
gelegt und damit auch mit unterschiedlichen Kriterien 
versehen. Die Problematik der Auslegung und Anwen-
dung der oben genannten »unbestimmten Rechtsbegrif-
fe« zeigt sich nicht nur »zur Behebung« des bestehen-
den Fachkräftemangels, sondern kann sich aber auch 
bei einer qualitativ angemessenen personellen Ausstat-
tung im Laufe der Zeit – im Widerspruch zu organisato-
rischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten – als Fol-
ge beispielsweise zu weitgehender Aufgabendelegati-
on ergeben.

Die eigentlich als Ausnahmeregelung beabsichtigte al-
ternative Eingruppierungsmöglichkeit über den »Sons-
tigen Beschäftigten« wird nach diesseitiger Auff assung 
durch den anhaltenden Fachkräftemangel auch pers-
pektivisch weiter an Bedeutung gewinnen.
Zur Sicherung eines Mindestqualifi kationsstandards und 
zur Wahrung des »Betriebsfriedens« könnte es hilfreich 
sein, die Anerkennungspraxis in Bezug auf »Sonstige Be-
schäftigte« qualitativ und rechtlich zu sichern. 

IHRE KONTAKTPERSONEN

Jana Pornhagen, Assessorin jur.
0385/30 31-276 pornhagen@kubus-kb.de

Yannick Leptien, Bachelor of Laws (LL. B.)
0385/30 31-257 leptien@kubus-kb.de

[6] Breier/Dassau/Faber/Hoff mann, a.a.O., Erläuterungen 6.2.1 Rdnr. 66

Die Eingruppierungsmöglichkeit über 
den »Sonstigen Beschäftigten« gewinnt 
durch den anhaltenden Fachkräftemangel 
zunehmend an Bedeutung. 
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AUFTRAGSART� NEU  ALT  

Bauleistungen 5.404.000 € 5.538.000 €

Liefer- und Dienstleistungsaufträge
sonstiger öffentlicher Auftraggeber

216.000 € 221.000 €

Liefer- und Dienstleistungsaufträge
oberer und oberster Bundesbehörden

140.000 € 143.000 €

Konzessionen 5.404.000 € 5.538.000 €

Abbildung 1: Schwellenwerte für öffentliche Auftraggeber ab 01.01.2026

AUFTRAGSART� NEU  ALT  

Bauleistungen 5.404.000 € 5.538.000 €

Liefer- und Dienstleistungsaufträge 432.000 € 443.000 €

Abbildung 2: Schwellenwerte für Auftraggeber im Sektorenbereich sowie im 
Bereich Verteidigung und Sicherheit ab 1. Januar 2026

Zum 1. Januar des kommenden Jahres 
treten neue EU-Schwellenwerte für Ver-
gabeverfahren in Kraft.
Diese Werte legen fest, ab welchen Auf-
tragsvolumina öffentliche Auftraggeber 
verpflichtet sind, ein EU-weites Vergabe-
verfahren durchzuführen.

Die EU-Kommission legt die Schwellen-
werte für zwei Jahre fest, basierend auf 
den Werten des Übereinkommens über 
das öffentliche Beschaffungswesen (GPA). 
Hintergrund dieser turnusmäßigen An-
passung ist die Angleichung an die Wech-
selkursentwicklung zwischen dem Euro 
und dem sogenannten Sonderziehungs-
recht (SZR), einer internationalen Reche-
neinheit des Internationalen Währungs-
fonds. Es wird zwischen dem Ober- und 
Unterschwellenbereich unterschieden. 
Nur Aufträge im Oberschwellenbereich 
unterliegen den EU-Vergaberichtlinien. 
Im Unterschwellenbereich ist nationales 
Recht anzuwenden.

Die Schwellenwerte unterscheiden sich je nach Auftragstyp (Bau-, Lie-
fer-/Dienstleistung) und Auftraggeber (z. B. obere Bundesbehörden 
vs. Sektorenbereich). Die korrekte Einordnung eines Projekts in den 
Ober- oder Unterschwellenbereich ist entscheidend für die Wahl des 
richtigen Vergabeverfahrens, die Bekanntmachungspflichten und nicht 
zuletzt für die Rechtssicherheit des gesamten Beschaffungsvorgangs.

Ab dem 1. Januar 2026 gelten für öffentliche Auftraggeber die Werte, 
aus Abbildung 1. Für Auftraggeber im Sektorenbereich (z. B. Energie-, 
Wasser- und Verkehrsunternehmen) sowie im Bereich Verteidigung 
und Sicherheit gelten die Werte aus Abbildung 2.

NEUES VERGABEGESETZ 
IN SACHSEN-ANHALT
In Sachsen-Anhalt ist seit dem 1. November 2025 ein neues Tariftreue- 
und Vergabegesetz in Kraft. Es soll zur Entbürokratisierung und Be-
schleunigung von Vergaben beitragen.

	 § 1 Anwendungsbereich�  

Der Anwendungsbereich (§ 1) des Gesetzes wurde präzisiert. Es gilt kon-
kret nur für Aufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte. Gleichzeitig 
können die Wertgrenzen, ab denen es zur Anwendung kommt, re-
gelmäßig an die Preisentwicklung angepasst werden (Verordnungs-
ermächtigung)
Für kleinere Lose gilt, Auftragsanteile bis 20 Prozent des Gesamtwerts 
und unterhalb der Schwellenwerte fallen nicht mehr automatisch un-
ter das Landesvergabegesetz. Das eröffnet für kleine Teile eines Auf-
trags Gestaltungsspielräume, ohne den Wettbewerb einzuschränken.

	 § 8 Bestbieterprinzip�  

Bezüglich des in § 8 geregelten Bestbieterprinzips erhalten Auftrag-
geber mehr Flexibilität. Es ist genauer geregelt, dass der Auftraggeber 
Entscheidungen über Art und Umfang der Nachweise treffen kann. Die 
erforderlichen Nachweise können vom Bestbieter nach Abschluss der 
Angebotswertung gefordert werden. Die Frist wurde deutlicher gefasst 
und kann zwischen drei und zehn Kalendertagen liegen.

	 § 11 Tariftreue-, Mindestlohn- und Sozialstandards�  

Auch Nachunternehmer müssen entsprechende Erklärungen vorle-
gen. Tariftreue-, Mindestlohn- und Sozialstandards (§ 11) gelten wei-

NEUE EU-SCHWELLENWERTE AB 2026

terhin, aber nur für Bau- und Dienst-
leistungen im Inland. Der Nachweisauf-
wand wurde reduziert und die Erklärun-
gen können einfacher geführt werden.

	 § 13 ILO-Kernarbeitsnormen�  

Die bisherige Vorschrift zur Einbeziehung 
der ILO-Kernarbeitsnormen (§ 13) wurde 
aufgehoben. Begründet wird dies damit, 
dass entsprechende Anforderungen be-
reits durch geltendes europäisches und 
internationales Recht abgedeckt sind.

	 §§ 16 – 17 Kontrollen und Sanktionen�  

Maßnahmen für Kontrollen und Sankti-
onen wurden konkretisiert (§§ 16 – 17).
Öffentliche Auftraggeber haben die Mög-
lichkeit, die Einhaltung der Verpflichtun-
gen zu überprüfen, etwa durch Einsicht-
nahme in Entgeltabrechnungen. Bei Ver-
stößen sind abgestufte Sanktionen vorge-
sehen – von einer Verwarnung über die 
Verhängung von Vertragsstrafen bis hin 
zu einer Auftragssperre von bis zu sechs 
Monaten. Die Wirksamkeit dieser Maß-
nahmen soll nach einem Jahr überprüft 
und bewertet werden. Mit der Neurege-
lung erfolgte eine Rückkehr zur Berech-
nung von Fristen in Kalendertagen. Dies 
dient der Eindeutigkeit, Transparenz so-
wie einer rechtssicheren und einfachen 
Fristberechnung.

Weniger bürokratische Pflicht-Nachweise 
und mehr Ermessensspielraum ermög-
lichen eine pragmatischere Umsetzung. 
Ob dies zu einer Entlastung der Vergabe-
stellen führen wird, bleibt abzuwarten. 

IHRE KONTAKTPERSON�

Katrin Anders, Master of Laws (LL. M.)
0385/30 31-253
anders@kubus-kb.de
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Die KWKG-Umlage ist ein Zuschlag auf den Strompreis, 
der seit 2002 zur Förderung von Anlagen genutzt wird, 
die gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen. 
Auch die Offshore-Netzumlage erhöht sich spürbar um 
etwa 15 Prozent und erreicht damit ebenfalls einen neu-
en Höchststand. Sie dient dazu, die Kosten für den Bau 
und Betrieb der Netzanbindung von Offshore-Windparks 
zu finanzieren. Zudem deckt sie mögliche Entschädi-
gungszahlungen an Betreiber von Offshore-Windparks 
ab, wenn es bei der Anbindung an das Stromnetz zu Ver-
zögerungen oder Unterbrechungen kommt.

Die StromNEV-Umlage bleibt nahezu konstant. Seit 2025 
fällt sie unter die Bezeichnung »Aufschlag für beson-
dere Netznutzung«. Neben den bisherigen Kosten der 
§ 19 StromNEV-Umlage zum Ausgleich für die Entlas-
tung der stromintensiven Industrie beim Netzentgelt, 
fließen nun weitere Kosten ein, wie beispielsweise die 
Integration erneuerbarer Energien in die Verteilnetze. 

Hinzu kommen schließlich noch Stromsteuer und Kon-
zessionsabgabe (abhängig von Einwohnerzahl und Ver-
brauchsstruktur), welche unverändert bleiben.

Im Rahmen der Ausschreibung von Strom- und Erdgas-
lieferleistungen wird üblicherweise der reine Energie- 
bzw. Arbeitspreis abgefragt. Der Zuschlag erfolgt da-
bei in der Regel an den wirtschaftlich günstigsten Bie-
ter. In der Gesamtkostenbetrachtung macht der reine 
Beschaffungs- und Vertriebspreis jedoch nur einen Teil 
des Endpreises aus.

Beim Strom liegt dieser Anteil bei etwa 35 bis 40 Pro-
zent, beim Erdgas bei 50 bis 60 Prozent. Der Gesamtauf-
tragswert hängt somit maßgeblich auch von den weite-
ren Kostenbestandteilen wie Steuern, Abgaben, Umla-
gen und Netzentgelten ab. Bei Änderungen können die 
künftigen zu erwartenden Aufwendungen von den bis-
herigen stark abweichen.

Änderung Preisbestandteile Strom

Die Übersicht in Abbildung 1 stellt die aktuellen und ab-
sehbaren Preisbestandteile für Strom dar.
Die Kraft-Wärme-Kopplungs-Umlage steigt signifikant 
um 61 Prozent auf 0,446 ct/kWh und erreicht damit den 
Höchststand seit zehn Jahren.

PREISBESTANDTEILE STROM UND ERDGAS

Die Energiekosten bleiben auch in den 
kommenden Jahren stark von politischen 
und regulatorischen Entscheidungen 
beeinflusst.

Netzkosten machen mit 25 bis 30 Prozent einen gro-
ßen Teil des Strompreises aus. Je nach Region und Ver-
brauchsstruktur fallen die Netzentgelte sehr unter-
schiedlich aus. Der von der Bundesregierung angekün-
digte Bundeszuschuss in Höhe von 6,5 Mrd. Euro soll 
hier zu Senkungen führen. Die konkrete Wirkung hängt 
jedoch von der Umsetzung durch die Netzbetreiber ab.

Änderung Preisbestandteile Gas

Abbildung 2 stellt die aktuellen und absehbaren Preis-
bestandteile für Gas dar.
Beim Verbrauch von Erdgas bleibt der CO2-Preis größ-
ter Kostentreiber. Nach dem Brennstoffemissionshan-
delsgesetz (BEHG) muss der Inverkehrbringer (Lieferant) 
für jede ausgestoßene Tonne CO2 Zertifikate erwerben. 
Die Kosten hierfür werden an die Letztverbraucher wei-
tergegeben. Für 2026 sind die Kosten für die Zertifikate 
noch gedeckelt, sodass maximal 1,1791 ct/kWh anfallen 
können. Ab 2027 wird der CO2-Preis über ein Auktions-
system am Markt gebildet.

Die Anhebung der Konvertierungsumlage wird eine 
geringe Kostenwirkung haben. Durch die stellenweise 
notwendige technische Umwandlung von Erdgas unter-
schiedlicher Qualität (H-Gas und L-Gas), damit diese in 
den Gasnetzen transportiert werden können, entstehen 
Kosten. Können diese nicht über das Konvertierungsent-
gelt gedeckt werden, muss der Ausgleich über die Kon-
vertierungsumlage erfolgen.

Entlastend soll die Abschaffung der Gasspeicherumla-
ge wirken. Sie wurde zu Zeiten der Energiekrise einge-
führt, um die Kosten für das Befüllen von Gasspeichern 
in Deutschland zu decken. So sollte eine Gasmangellage 
im Krisenjahr 2022 verhindert werden. Kosten für mög-
liche neue Gasspeicherbefüllungen würde die Bundes-
regierung übernehmen.

Konzessionsabgabe und Erdgassteuer bleiben konstant. 

Hinsichtlich der Gas-Netzentgelte ist mit einem Fort-
setzen des allgemeinen Aufwärtstrends zu rechnen. Je 
nach Region kann der Anstieg sehr unterschiedlich aus-
fallen, im Durchschnitt ist mit bis zu 12 Prozent zu rech-
nen.

Die Entwicklung der Preisbestandteile für Strom und 
Erdgas zeigt, dass die Energiekosten auch in den kom-
menden Jahren stark von politischen und regulatori-
schen Entscheidungen beeinflusst bleiben. Während 
der reine Energiepreis bei Ausschreibungen weiterhin 
entscheidend für die Zuschlagserteilung ist, bestimmen 
Umlagen, Steuern und Netzentgelte maßgeblich den 
tatsächlichen Gesamtpreis.

IHRE KONTAKTPERSON�

Katrin Anders, Master of Laws (LL. M.)
0385/30 31-253	 anders@kubus-kb.de

2025  2026  

KWKG-Umlage 0,277 ct/kWh 0,446 ct/kWh

Offshore-Umlage 0,816 ct/kWh 0,941 ct/kWh

StromNEV-Umlage 1,558 ct/kWh 1,559 ct/kWh

Konzessionsabgabe 1,320 ct/kWh 1,320 ct/kWh

Stromsteuer 2,050 ct/kWh 2,050 ct/kWh

Abbildung 1: Preisbestandteile Strom

2025  2026  

CO2-Preis 0,9977 ct/kWh 1,1791 ct/kWh

Konvertierungsuml. 0,0000 ct/kWh 0,0180 ct/kWh

Gasspeicherumlage 2,9900 ct/kWh 0,0000 ct/kWh

Konzessionsabgabe 0,0300 ct/kWh 0,0300 ct/kWh

Erdgassteuer 0,5500 ct/kWh 0,5500 ct/kWh

Abbildung 2: Preisbestandteile Gas
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angebote und Fördermittel, die für eine An-
schaff ung aktuell bereitstehen. 

Weitere Infos sowie der Wärmeplan fi nden sich 
auf der Webseite der Stadt:

www.stadt-bad-doberan.de/energie-klima/
waermeplanung/abschlussbericht-kommuna-
le-waermeplanung

Bei der Umsetzung der Wärmewende kommt 
den Kommunen eine besondere Vorbildwir-
kung zu. Das heißt, dass kommunale Liegen-
schaften, die nicht ans Fernwärmenetz an-
geschlossen werden, ihre Versorgung auf ei-
ne dezentrale Versorgung mit erneuerbarer 
Energie umstellen müssen. Dabei unterstützt 
die KUBUS Kommunalberatung Städte und Ge-
meinden mit einer Energie- und Umsetzungs-
beratung.
Die Erstellung der kommunalen Wärmepla-
nung ist für alle Gemeinden in Deutschland 
Pfl icht.
Bad Doberan hatte frühzeitig eine Förderung 
beim Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz beantragt. Daher wurden die Kos-
ten für die Wärmeplanung der Stadt zu 90 Pro-
zent über die Nationale Klimaschutzinitiati-
ve getragen. 

| Bad Doberan: Bürgerinnen und Bürger bei der zweiten 
Öffentlichkeitsveranstaltung zur Wärmeplanung im 
Rathaus im Oktober 2025

IHRE KONTAKTPERSON

Arne Rakel, Dipl.-Ingenieur Energietechnik
0385/30 31-260
rakel@kubus-kb.de

»Für die Bereiche, die in der Wärmepla-
nung als Prüfgebiet für den Netzaus-
bau ausgewiesen sind, wird noch un-
tersucht, wie eine Versorgung mit er-
neuerbaren Potenzialen bewerkstelligt 
werden kann.
Aber in Bereichen der Stadt mit hoher 
Einfamilienhausquote gibt es auch eine 
klare Empfehlung an die Eigentümer, 
sich weiterhin selbst um die Wärmever-
sorgung ihrer Gebäude zu kümmern. 
Dort wäre Fernwärme laut Wärmepla-
nung unwirtschaftlich.«,

erklärte Bürgermeister Jochen Arenz im 
Vorfeld der Veranstaltung. 
Das wird in der Mehrzahl der Gebäude mit 
Hilfe einer Außenluft- oder Erdwärme-
pumpe erfolgen. Hierzu informierte die 
KUBUS GmbH über die Rahmenbedin-
gungen dezentraler erneuerbarer Hei-
zungsanlagen sowie Energieberatungs-

Im Oktober 2025 hat die Stadt Bad Doberan als eine der ersten Kom-
munen in Mecklenburg-Vorpommern ihren Wärmeplan beschlossen. 
Am 29. Oktober 2025 fand hierzu die Abschlussveranstaltung für Bür-
gerinnen und Bürger im Ratssaal statt.

In der Veranstaltung stellten die für die Wärmeplanung beauftragten 
Unternehmen Theta Concepts und KUBUS Kommunalberatung die Ge-
biete vor, die sich für den Ausbau eines zentralen Wärmenetzes eig-
nen könnten. Im Umkehrschluss wurden auch die Bereiche der Stadt 
benannt, in denen sich Gebäudeeigentümer weiterhin individuell mit 
Wärme versorgen werden.

Hierzu wurde unter anderem, gemeinsam mit dem lokalen Energie-
versorger, den Stadtwerken Rostock, vorgestellt, wie eine Umstellung 
der aktuellen Netze auf erneuerbare Energien erfolgen kann. Zudem 
wurde untersucht, ob eine Erweiterung oder der Neubau einer zent-
ralen Versorgung in Frage kommt und wie regional vorhandene Po-
tenziale, wie z. B. Abwärme, Tiefengeothermie und Biomasse genutzt 
werden können. Dabei wurden die Kosten der jeweiligen Wärmever-
sorgungsmöglichkeiten geprüft und mit heutigen und zukünftigen, 
auch dezentralen, verglichen. 

STADT BAD DOBERAN BESCHLIESST
KOMMUNALEN WÄRMEPLAN
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Liebe Leserinnen und liebe Leser,

wir danken Ihnen für die gute
Zusammenarbeit und freuen uns,
Sie auch im nächsten Jahr allumfassend 
beraten und unterstützen zu dürfen.
Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch für Sie und Ihre Familie!

Ihre KUBUS GmbH

Kompetenz
für Kommunen.
Ein Unternehmen kommunaler
Spitzenverbände

www.kubus-kommunalberatung.de
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Kompetenz
für Kommunen.
Ein Unternehmen kommunaler
Spitzenverbände

KALKULATION VON FRIEDHOFSGEBÜHREN
methodisch korrekt und rechtssicher

Die KUBUS GmbH übernimmt für Sie die Kalkulation Ihrer Friedhofsgebühren. Bei der Kalkulation 
sind einige Besonderheiten zu berücksichtigen. Neue Grabarten kommen hinzu, welche kalkula-
torisch eine Herausforderung sind.

DIESE LEISTUNGEN BIETEN WIR IHNEN:
▪ Kalkulationsaufbau entsprechend der mit der Kommunalverwaltung abgestimmten, ortsspezifi schen 

Gebührensystematik
▪ Prüfen der Umlagefähigkeit von Kostenpositionen
▪ Kalkulation von Grabnutzungsgebühren, Bestattungsgebühren und sonstigen  Gebühren
▪ Prüfen oder Ausarbeiten der Gebührensatzung
▪ Vorstellung der Kalkulationsarbeiten in den örtlichen Gremien

Darüber hinaus prüfen wir auch, ob eine jährlich zu erhebende Unterhaltungsgebühr sinnvoll ist.

IHRE KONTAKTPERSONEN:
Henryk Kadow, Assessor jur.   0385/30 31-267  kadow@kubus-kb.de
Michael Wegener, Assessor jur.   089/44 23 540-17   wegener@kubus-kb.de

www.kubus-kommunalberatung.de


